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Der Apostolische Stuhl 
 

Nr. 1 
Botschaft von Papst Franziskus zum 57. Weltfriedenstag 

 
1. Januar 2024 

Künstliche Intelligenz und Frieden 

Zu Beginn des neuen Jahres, einer Zeit der Gnade, die der Herr jedem von uns gewährt, möchte ich mich 
an das Volk Gottes, an die Nationen, an die Staats- und Regierungschefs, an die Vertreter der 
verschiedenen Religionen und der Zivilgesellschaft sowie an alle Männer und Frauen unserer Zeit wenden, 
um ihnen meine besten Wünsche für den Frieden zu übermitteln. 

1. Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik als Weg zum Frieden 

Die Heilige Schrift bezeugt, dass Gott den Menschen seinen Geist gegeben hat, damit sie »mit Weisheit, 
Klugheit und Kenntnis für jegliche Arbeit« ausgestattet seien (Ex 35,31). Die Intelligenz ist Ausdruck der 
Würde, die uns der Schöpfer verliehen hat, der uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat (vgl. 
Gen 1,26) und uns befähigt hat, auf seine Liebe frei und bewusst zu antworten. Wissenschaft und Technik 
verdeutlichen in besonderer Weise eine solche grundlegend relationale Beschaffenheit der menschlichen 
Intelligenz: Sie sind außergewöhnliche Ergebnisse ihres schöpferischen Potentials. 

In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes hat das Zweite Vatikanische Konzil diese Wahrheit bekräftigt, 
indem es erklärte: »Durch Arbeit und Geisteskraft hat der Mensch immer versucht, sein Leben reicher zu 
entfalten« [1]. Wenn die Menschen sich »mit Hilfe der Technik« darum bemühen, dass die Erde »eine 
würdige Wohnstätte für die gesamte menschliche Familie werde« [2], dann handeln sie nach dem Plan 
Gottes und arbeiten mit seinem Willen zusammen, um die Schöpfung zu vollenden und den Frieden unter 
den Völkern zu verbreiten. Auch der Fortschritt von Wissenschaft und Technik, soweit er zu einer besseren 
Ordnung der menschlichen Gesellschaft, zu wachsender Freiheit und geschwisterlicher Gemeinschaft 
beiträgt, führt also zur Besserung des Menschen und zur Umgestaltung der Welt. 

Wir freuen uns zu Recht über die außerordentlichen Errungenschaften von Wissenschaft und Technik und 
sind dankbar dafür, dass dadurch zahllose Übel, die das menschliche Leben heimsuchten und großes Leid 
verursachten, beseitigt werden konnten. Gleichzeitig legen die wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritte, die eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Wirklichkeit ermöglichen, eine Vielzahl von 
Möglichkeiten in die Hände der Menschen, von denen einige ein Risiko für das Überleben der Menschen 
und eine Gefahr für das gemeinsame Haus darstellen können [3]. 

Die bemerkenswerten Fortschritte in den neuen Informationstechnologien, insbesondere im digitalen 
Bereich, bergen daher erstaunliche Möglichkeiten und ernsthafte Risiken, mit schwerwiegenden 
Auswirkungen auf das Streben nach Gerechtigkeit und Harmonie zwischen den Völkern. Es müssen daher 
einige dringende Fragen gestellt werden. Was sind die mittel- und langfristigen Folgen der neuen digitalen 
Technologien? Und welche Auswirkungen werden sie auf das Leben der Einzelnen und der Gesellschaft, 
auf die internationale Stabilität und den Frieden haben? 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn3
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2. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz zwischen Verheißung und Risiko 

Die Fortschritte in der Informationstechnologie und die Entwicklung digitaler Technologien in den letzten 
Jahrzehnten haben bereits zu tiefgreifenden Veränderungen in der globalen Gesellschaft und ihrer 
Dynamik geführt. Neue digitale Instrumente verändern das Gesicht der Kommunikation, der öffentlichen 
Verwaltung, der Bildung, des Konsums, des persönlichen Austauschs und unzähliger anderer Aspekte des 
täglichen Lebens. 

Darüber hinaus können Technologien, die eine Vielzahl von Algorithmen einsetzen, aus den digitalen 
Spuren, die im Internet hinterlassen werden, Daten extrahieren, die es ermöglichen, die Denk- und 
Beziehungsgewohnheiten der Menschen, oft ohne ihr Wissen, zu kommerziellen oder politischen Zwecken 
zu kontrollieren, wodurch die bewusste Ausübung der Entscheidungsfreiheit eingeschränkt wird. In einem 
Raum wie dem Internet, der durch eine Informationsflut gekennzeichnet ist, können sie nämlich den 
Datenfluss nach Auswahlkriterien strukturieren, die der Nutzer nicht immer wahrnimmt. 

Wir müssen daran erinnern, dass wissenschaftliche Forschung und technologische Innovationen nicht 
losgelöst von der Realität und „neutral“ [4], sondern kulturellen Einflüssen unterworfen sind. Insofern es 
sich um ganz und gar menschliche Tätigkeiten handelt, spiegeln die Richtungen, die sie einschlagen, 
Entscheidungen wider, die durch die persönlichen, sozialen und kulturellen Werte jeder Epoche bedingt 
sind. Dasselbe gilt für die Ergebnisse, die sie erzielen: Gerade weil sie die Frucht spezifisch menschlicher 
Zugänge zur sie umgebenden Welt sind, haben sie immer eine ethische Dimension, die eng mit den 
Entscheidungen derer verbunden sind, die Versuche durchführen und die Produktion auf bestimmte Ziele 
ausrichten. 

Dies gilt auch für die Formen künstlicher Intelligenz. Bis heute gibt es in der Welt der Wissenschaft und 
Technik keine einheitliche Definition dafür. Der Begriff selbst, der inzwischen in den allgemeinen 
Sprachgebrauch eingegangen ist, umfasst eine Vielzahl von Wissenschaften, Theorien und Techniken, die 
darauf abzielen, dass Maschinen in ihrer Funktionsweise die kognitiven Fähigkeiten des Menschen 
reproduzieren oder imitieren. Die Verwendung des Plurals „Formen der Intelligenz“ kann vor allem dazu 
beitragen, die unüberbrückbare Kluft zu betonen, die zwischen diesen Systemen, so erstaunlich und 
leistungsfähig sie auch sein mögen, und dem Menschen besteht: Sie sind letztlich „bruchstückhaft“ in dem 
Sinne, dass sie nur bestimmte Funktionen der menschlichen Intelligenz imitieren oder reproduzieren 
können. Die Verwendung des Plurals unterstreicht auch, dass diese untereinander sehr verschiedenen 
Geräte immer als „soziotechnische Systeme“ betrachtet werden sollten. In der Tat hängt ihre Wirkung – 
unabhängig von der zugrundeliegenden Technologie – nicht nur davon ab, wie sie konzipiert sind, sondern 
auch von den Zielen und Interessen derjenigen, die sie besitzen und entwickeln, sowie von den 
Situationen, in denen sie eingesetzt werden. 

Künstliche Intelligenz muss daher als eine Galaxie verschiedener Wirklichkeiten verstanden werden, und 
wir können nicht a priori davon ausgehen, dass ihre Entwicklung einen positiven Beitrag zur Zukunft der 
Menschheit und zum Frieden zwischen den Völkern leisten wird. Ein solches positives Ergebnis wird nur 
möglich sein, wenn wir uns als dazu fähig erweisen, verantwortungsbewusst zu handeln und grundlegende 
menschliche Werte wie »Inklusion, Transparenz, Sicherheit, Gerechtigkeit, Vertraulichkeit und 
Zuverlässigkeit« [5] zu respektieren. 

Es reicht auch nicht aus, bei denjenigen, die Algorithmen und digitale Technologien entwickeln, eine 
Verpflichtung zu ethischem und verantwortungsvollem Handeln vorauszusetzen. Es müssen Organismen 
gestärkt oder gegebenenfalls geschaffen werden, die sich mit den neu auftretenden ethischen Fragen 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn5
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befassen und die Rechte derjenigen schützen, die Formen der künstlichen Intelligenz nutzen oder von 
ihnen beeinflusst werden [6]. 

Die unermessliche Ausbreitung der Technologie muss daher mit einer angemessenen Heranbildung zur 
Verantwortung für ihre Entwicklung einhergehen. Freiheit und friedliche Koexistenz sind bedroht, wenn 
der Mensch der Versuchung von Egoismus, Eigennutz, Profitgier und Machtstreben erliegt. Wir haben 
daher die Pflicht, unseren Blick zu weiten und die technische und wissenschaftliche Forschung auf das 
Streben nach Frieden und Gemeinwohl auszurichten, im Dienste der ganzheitlichen Entwicklung des 
Menschen und der Gemeinschaft [7]. 

Die einem jeden Menschen innewohnende Würde und die Geschwisterlichkeit, die uns als Glieder der 
einen Menschheitsfamilie verbindet, müssen die Grundlage für die Entwicklung neuer Technologien bilden 
und als unbestreitbare Kriterien für deren Bewertung noch vor ihrem Einsatz dienen, damit der digitale 
Fortschritt unter Wahrung der Gerechtigkeit stattfinden und zur Sache des Friedens beitragen kann. 
Technologische Entwicklungen, die nicht zu einer Verbesserung der Lebensqualität der gesamten 
Menschheit führen, sondern im Gegenteil Ungleichheiten und Konflikte verschärfen, können niemals als 
echter Fortschritt angesehen werden [8]. 

Künstliche Intelligenz wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Herausforderungen, die sie mit sich 
bringt, sind technischer, aber auch anthropologischer, didaktischer, sozialer und politischer Natur. Sie 
verspricht zum Beispiel das Ersparen schwerer Arbeit, effizientere Produktion, einfacheren Transport und 
dynamischere Märkte ebenso wie eine Revolution bei der Datenerfassung, -organisation und -
überprüfung. Wir müssen uns der rasanten Veränderungen, die jetzt stattfinden, bewusst sein und sie so 
steuern, dass die grundlegenden Menschenrechte gewahrt bleiben und die Institutionen und Gesetze, die 
eine ganzheitliche menschliche Entwicklung fördern, respektiert werden. Künstliche Intelligenz sollte dem 
besten menschlichen Potenzial und unseren höchsten Zielen dienen, nicht mit ihnen konkurrieren. 

3. Die Technologie der Zukunft: Maschinen, die von selbst lernen 

Künstliche Intelligenz, die auf maschinellen Lerntechniken basiert, befindet sich zwar noch in der 
Pionierphase, führt aber bereits in ihren vielfältigen Formen zu bedeutenden Veränderungen im 
gesellschaftlichen Gefüge und übt einen tiefgreifenden Einfluss auf Kulturen, soziales Verhalten und 
Friedensstiftung aus. 

Entwicklungen wie maschinelles Lernen oder Deep Learning werfen Fragen auf, die über den Bereich der 
Technologie und des Ingenieurwesens hinausgehen und mit einem Verständnis zu tun haben, das eng mit 
dem Sinn des menschlichen Lebens, den grundlegenden Prozessen des Wissens und der Fähigkeit des 
Geistes, zur Wahrheit zu gelangen, verbunden ist. 

Die Fähigkeit einiger Geräte, syntaktisch und semantisch kohärente Texte zu produzieren, ist zum Beispiel 
keine Garantie für Zuverlässigkeit. Man sagt ihnen nach, dass sie „halluzinieren“ können, d. h. Aussagen 
generieren können, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen, in Wirklichkeit aber unbegründet sind 
oder Vorurteile weitertragen. Dies stellt ein ernstes Problem dar, wenn künstliche Intelligenz in 
Desinformationskampagnen eingesetzt wird, die falsche Nachrichten verbreiten und zu einem 
wachsenden Misstrauen gegenüber den Medien führen. Vertraulichkeit, Dateneigentum und geistiges 
Eigentum sind weitere Bereiche, in denen die betreffenden Technologien ernsthafte Risiken bergen, zu 
denen noch weitere negative Folgen ihres Missbrauchs hinzukommen, wie Diskriminierung, Einmischung 
in Wahlprozesse, das Aufkommen einer Überwachungsgesellschaft, digitale Ausgrenzung und die 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn8
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Verschärfung eines Individualismus, der sich zunehmend von der Gemeinschaft abkoppelt. All diese 
Faktoren bergen die Gefahr, Konflikte zu schüren und den Frieden zu behindern. 

4. Das Gespür für Grenzen im technokratischen Paradigma 

Unsere Welt ist zu groß, zu vielfältig und zu komplex, um sie vollständig kennen und klassifizieren zu 
können. Der menschliche Verstand vermag ihren Reichtum niemals auszuschöpfen, auch nicht mit Hilfe 
der fortschrittlichsten Algorithmen. Diese bieten nämlich keine gesicherten Vorhersagen für die Zukunft, 
sondern nur statistische Annäherungen. Nicht alles lässt sich vorhersagen, nicht alles lässt sich berechnen; 
letztlich steht »die Wirklichkeit […] über der Idee« [9], und wie großartig unsere Rechenkapazität auch sein 
mag, es wird immer einen unzugänglichen Rest geben, der sich jedem Versuch der Quantifizierung 
entzieht. 

Außerdem ist die große Menge an Daten, die von künstlichen Intelligenzen analysiert werden, an sich noch 
keine Garantie für Unparteilichkeit. Wenn Algorithmen Informationen extrapolieren, laufen sie immer 
Gefahr, diese zu verzerren und die Ungerechtigkeiten und Vorurteile des Umfelds, aus dem sie stammen, 
zu reproduzieren. Je schneller und komplexer sie werden, desto schwieriger ist es zu verstehen, warum 
sie ein bestimmtes Ergebnis hervorgebracht haben. 

„Intelligente“ Maschinen mögen die ihnen zugewiesenen Aufgaben mit zunehmender Effizienz erfüllen, 
aber der Zweck und der Sinn ihrer Operationen werden weiterhin von Menschen, die ihr je persönliches 
Werteuniversum besitzen, bestimmt oder ermöglicht. Es besteht die Gefahr, dass die Kriterien, die 
bestimmten Entscheidungen zugrunde liegen, unklarer werden, dass die Verantwortung für 
Entscheidungen verschleiert wird und dass die Produzenten sich ihrer Verpflichtung entziehen, zum Wohle 
der Gemeinschaft zu handeln. In gewisser Weise wird dies durch das technokratische System begünstigt, 
das die Wirtschaft mit der Technologie verbindet und das Kriterium der Effizienz begünstigt, indem es dazu 
neigt, alles zu ignorieren, was nicht mit seinen unmittelbaren Interessen zu tun hat [10]. 

Dies muss uns dazu veranlassen, über einen Aspekt nachzudenken, der in der heutigen technokratischen 
und effizienzorientierten Mentalität so oft vernachlässigt wird und dennoch für die persönliche und soziale 
Entwicklung entscheidend ist: das „Gespür für Grenzen“. Wenn der Mensch, der definitionsgemäß 
sterblich ist, nämlich meint, mit Hilfe der Technik jede Grenze zu überschreiten, läuft er durch die 
Besessenheit alles kontrollieren zu wollen Gefahr, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren; auf der Suche 
nach absoluter Freiheit in die Spirale einer technologischen Diktatur zu geraten. Das Anerkennen und 
Akzeptieren der eigenen geschöpflichen Grenzen ist für den Menschen die unverzichtbare Bedingung, um 
die Fülle als Gabe zu erlangen, oder besser, anzunehmen. Stattdessen könnten im ideologischen Kontext 
eines technokratischen Paradigmas, das von der prometheischen Anmaßung der Autarkie beseelt ist, die 
Ungleichheiten ins Unermessliche wachsen und sich Wissen und Reichtum in den Händen einiger weniger 
anhäufen, was ernsthafte Risiken für die demokratischen Gesellschaften und das friedliche 
Zusammenleben mit sich bringt [11]. 

5. Brisante Themen für die Ethik 

In Zukunft könnte die Zuverlässigkeit eines Hypothekenbewerbers, die Eignung einer Person für eine 
Arbeit, die Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit eines Verurteilten oder das Recht, politisches Asyl oder 
Sozialhilfe zu erhalten, von Systemen künstlicher Intelligenz bestimmt werden. Das Fehlen 
unterschiedlicher Vermittlungsebenen, das diese Systeme mit sich bringen, ist für bestimmte Formen von 
Vorurteilen und Diskriminierung besonders anfällig: Systemfehler können sich leicht vervielfachen und so 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn9
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn10
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn11
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nicht nur in Einzelfällen zu Ungerechtigkeiten, sondern durch einen Dominoeffekt auch zu echten Formen 
sozialer Ungleichheit führen. 

Darüber hinaus scheinen Formen künstlicher Intelligenz manchmal in der Lage zu sein, die Entscheidungen 
der Einzelnen durch vorgegebene Optionen, die mit Anreizen und Abschreckungen verbunden sind, oder 
durch Systeme zur Lenkung persönlicher Entscheidungen, die auf der Aufbereitung von Informationen 
beruhen, zu beeinflussen. Diese Formen der Manipulation oder sozialer Kontrolle bedürfen sorgfältiger 
Aufmerksamkeit und Überwachung und implizieren eine klare rechtliche Verantwortung seitens der 
Hersteller, der Nutzer und der Regierungsbehörden. 

Sich automatisierten Prozessen anzuvertrauen, die Individuen kategorisieren, zum Beispiel durch den 
allgegenwärtigen Einsatz von Überwachungssystemen oder die Einführung von Systemen zur Ermittlung 
sozialer Bonität, könnte auch tiefgreifende Auswirkungen auf das zivilgesellschaftliche Gefüge haben, 
indem unangemessene Rangordnungen unter den Bürgern aufgestellt werden. Und diese künstlichen 
Ranking-Prozesse könnten auch zu Machtkonflikten führen, da sie nicht nur virtuelle Adressaten betreffen, 
sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Die grundlegende Achtung der Menschenwürde verlangt, die 
Gleichsetzung der Einzigartigkeit der Person mit einem Datensatz abzulehnen. Algorithmen darf nicht 
erlaubt werden, die Art und Weise zu bestimmen, wie wir die Menschenrechte verstehen, die Grundwerte 
des Mitgefühls, der Barmherzigkeit und der Vergebung beiseite zu schieben oder die Möglichkeit 
auszuschließen, dass ein Individuum sich ändert und die Vergangenheit hinter sich lässt. 

In diesem Zusammenhang kommen wir nicht umhin, über die Auswirkungen der neuen Technologien auf 
das Arbeitsleben nachzudenken: Tätigkeiten, die früher ausschließlich der menschlichen Arbeitskraft 
vorbehalten waren, werden rasch von industriellen Anwendungen der künstlichen Intelligenz 
übernommen. Auch in diesem Fall besteht das erhebliche Risiko eines unverhältnismäßigen Vorteils für 
einige wenige zum Preis der Verarmung vieler. Die Achtung der Würde der Arbeitnehmer und die 
Bedeutung der Beschäftigung für den wirtschaftlichen Wohlstand der Personen, der Familien und der 
Gesellschaften, die Sicherheit der Arbeitsplätze und faire Gehälter sollten für die internationale 
Gemeinschaft eine hohe Priorität darstellen, während diese Formen der Technologie immer tiefer in die 
Arbeitswelt eindringen. 

6. Werden wir Schwerter zu Pflugscharen machen? 

Wenn man heutzutage die Welt um uns herum betrachtet, kann man sich den ernsten ethischen Fragen 
im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie nicht entziehen. Die Möglichkeit, militärische Operationen 
mittels ferngesteuerter Systeme durchzuführen, hat zu einer verringerten Wahrnehmung der von ihnen 
verursachten Zerstörungen und der Verantwortung für ihren Einsatz geführt, was zu einer noch kälteren 
und distanzierteren Haltung gegenüber der gewaltigen Tragik des Krieges beiträgt. Die Forschung im 
Bereich neuer Technologien für die so genannten „tödlichen autonomen Waffensysteme“, einschließlich 
des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Krieg, ist ein ernster Grund für ethische Bedenken. Autonome 
Waffensysteme werden niemals moralisch verantwortliche Subjekte sein können: Die ausschließlich 
menschliche Fähigkeit zum moralischen Urteil und zur ethischen Entscheidungsfindung ist mehr als ein 
komplexer Satz von Algorithmen, und diese Fähigkeit kann nicht auf die Programmierung einer Maschine 
reduziert werden, die, wie „intelligent“ sie auch sein mag, doch immer eine Maschine bleibt. Aus diesem 
Grund ist es unerlässlich, eine sachgemäße, maßgebliche und kohärente menschliche Kontrolle der 
Waffensysteme zu garantieren. 

Wir können auch nicht die Möglichkeit vernachlässigen, dass hochentwickelte Waffen in die falschen 
Hände geraten und zum Beispiel Terroranschläge oder Einsätze zur Destabilisierung rechtmäßiger 
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Regierungsinstitutionen erleichtern. Kurz gesagt, die Welt hat es wirklich nicht nötig, dass die neuen 
Technologien zu einer unfairen Entwicklung des Waffenmarktes und -handels beitragen und so den 
Wahnsinn des Krieges fördern. Auf diese Weise läuft nicht nur die Intelligenz des Menschen, sondern auch 
das Herz selbst Gefahr, immer „künstlicher“ zu werden. Die fortschrittlichsten technischen Anwendungen 
sind nicht einzusetzen, um gewaltsame Konfliktlösungen zu erleichtern, sondern um die Wege des 
Friedens zu ebnen. 

In einer positiveren Betrachtungsweise könnte künstliche Intelligenz, wenn sie zur Förderung einer 
ganzheitlichen menschlichen Entwicklung eingesetzt würde, wichtige Innovationen in der Landwirtschaft, 
der Bildung und der Kultur, eine Verbesserung des Lebensstandards ganzer Nationen und Völker sowie das 
Wachstum der menschlichen Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft bewirken. Letztlich ist die 
Art und Weise, wie wir sie nutzen, um die Geringsten einzubeziehen, d.h. unsere schwächsten und 
bedürftigsten Brüder und Schwestern, der Maßstab, der unsere Menschlichkeit aufzeigt. 

Eine menschliche Sichtweise und der Wunsch nach einer besseren Zukunft für unsere Welt führen zur 
Notwendigkeit eines interdisziplinären Dialogs, der auf ein ethisches Vorgehen für die Entwicklung von 
Algorithmen zielt – die Algor-Ethik –, bei der die Werte die Richtung für die neuen Technologien weisen 
[12]. Ethische Fragen sollten vom Beginn der Forschung an berücksichtigt werden, ebenso in den Phasen 
des Erprobens, des Entwickelns, der Produktion, der Logistik und der Vermarktung. Dies ist der Ansatz der 
Ethics by Design, bei der den Bildungseinrichtungen und den Verantwortlichen des 
Entscheidungsprozesses eine wesentliche Rolle zukommt. 

7. Herausforderungen für die Bildung 

Die Entwicklung einer Technologie, die die Menschenwürde respektiert und ihr dient, hat deutliche 
Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen und die Welt der Kultur. Durch die Vervielfachung der 
Kommunikationsmöglichkeiten haben die digitalen Technologien neue Formen der Begegnung ermöglicht. 
Es besteht jedoch die Notwendigkeit, fortlaufend über die Art der Beziehungen nachzudenken, zu denen 
sie uns führen. Die jungen Menschen wachsen in einem kulturellen Umfeld auf, das von der Technologie 
durchdrungen ist, was unweigerlich einige Fragen bezüglich der Lehr- und Ausbildungsmethoden aufwirft. 

Zu lehren, Formen künstlicher Intelligenz zu nutzen, sollte vor allem darauf abzielen, das kritische Denken 
zu fördern. Es ist notwendig, dass die Nutzer aller Altersgruppen, vor allem aber junge Menschen, eine 
Fähigkeit entwickeln, Daten und Inhalte, die im Internet abgerufen wurden oder von Systemen der 
künstlichen Intelligenz erzeugt worden sind, kritisch zu verwenden. Die Schulen, die Universitäten und die 
wissenschaftlichen Gemeinschaften sind aufgerufen, den Studenten und Berufstätigen dabei zu helfen, 
sich die sozialen und ethischen Aspekte der Entwicklung und der Nutzung der Technologie anzueignen. 

Dazu auszubilden, die neuen Kommunikationsmittel zu verwenden, sollte nicht nur die Fehlinformation, 
die Fake News berücksichtigen, sondern auch das beunruhigende Zunehmen »angestammte[r] Ängste, 
[…]. Sie haben sich […] zu verbergen gewusst und vermochten sich hinter neuen Technologien zu 
potenzieren« [13]. Leider müssen wir wieder einmal gegen die Versuchung ankämpfen, »eine Kultur der 
Mauern zu errichten, Mauern hochzuziehen, um [die] Begegnung mit anderen Kulturen, mit anderen 
Menschen« [14] und die Entwicklung eines friedlichen und geschwisterlichen Zusammenlebens zu 
verhindern. 

 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn12
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn13
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn14
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8. Herausforderungen für die Entwicklung des Völkerrechts 
 
Die globale Reichweite der künstlichen Intelligenz macht deutlich, dass neben der Verantwortung der 
souveränen Staaten, deren Einsatz innerhalb ihres eigenen Hoheitsgebiets zu regeln, internationale 
Organisationen eine entscheidende Rolle beim Abschluss multilateraler Vereinbarungen spielen können 
und dabei, deren Anwendung und Umsetzung zu koordinieren [15]. In dieser Hinsicht fordere ich die 
Völkergemeinschaft auf, gemeinsam daran zu arbeiten, einen verbindlichen internationalen Vertrag zu 
schließen, der die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihren vielfältigen Formen 
regelt. Das Ziel der Regulierung sollte natürlich nicht nur die Verhinderung schädlicher Praktiken sein, 
sondern auch die Ermutigung zu einer guten Praxis, indem neue und kreative Ansätze angeregt sowie 
persönliche und gemeinschaftliche Initiativen erleichtert werden [16]. 

Letztlich ist es bei der Suche nach normativen Regelungen, die den Entwicklern digitaler Technologien eine 
ethische Orientierung bieten können, unerlässlich, die menschlichen Werte zu identifizieren, die den 
Bemühungen der Gesellschaften zugrunde liegen sollten, um die notwendigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu formulieren, zu beschließen und anzuwenden. Das Erarbeiten ethischer 
Richtlinien für die Entwicklung künstlicher Intelligenz kann nicht davon absehen, die tieferen Fragen nach 
dem Sinn der menschlichen Existenz, dem Schutz der grundlegenden Menschenrechte und dem Streben 
nach Gerechtigkeit und Frieden zu berücksichtigen. Dieser Prozess ethischer und rechtlicher 
Unterscheidung kann eine wertvolle Gelegenheit bieten, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche 
Rolle die Technologie in unserem individuellen und gemeinschaftlichen Leben spielen sollte und wie ihr 
Einsatz zur Schaffung einer gerechteren und menschlicheren Welt beitragen kann. Aus diesem Grund 
sollten die Stimmen aller betroffenen Gruppen in den Debatten über die Regulierung der künstlichen 
Intelligenz berücksichtigt werden, auch die Armen, die Ausgegrenzten und andere, die in globalen 
Entscheidungsprozessen oft ungehört bleiben. 
 
Ich hoffe, dass diese Überlegungen dazu ermutigen, dafür zu sorgen, dass der Fortschritt bei der 
Entwicklung von Formen künstlicher Intelligenz letztlich der Sache der menschlichen Geschwisterlichkeit 
und des Friedens dient. Dies ist nicht die Verantwortung einiger weniger, sondern der gesamten 
Menschheitsfamilie. Der Friede ist nämlich die Frucht von Beziehungen, die den anderen in seiner 
unveräußerlichen Würde anerkennen und annehmen, sowie von Zusammenarbeit und Engagement bei 
der Suche nach der ganzheitlichen Entwicklung aller Menschen und aller Völker. 

Mein Gebet zu Beginn des neuen Jahres ist, dass die rapide Entwicklung von Formen künstlicher Intelligenz 
die vielen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die es in der Welt bereits gibt, nicht noch vergrößert, 
sondern dazu beiträgt, Kriege und Konflikte zu beenden und viele Formen des Leidens zu lindern, die die 
Menschheitsfamilie heimsuchen. Mögen die Christen, die Gläubigen der verschiedenen Religionen und die 
Männer und Frauen guten Willens in Harmonie zusammenarbeiten, um die Chancen zu nutzen und sich 
den durch die digitale Revolution verursachten Herausforderungen zu stellen und um den künftigen 
Generationen eine solidarischere, gerechtere und friedlichere Welt zu übergeben. 

Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2023 

FRANZISKUS 

[1] Nr. 33. 
[2] Ebd., Nr. 57. 
[3] Vgl. Enzyklika Laudato si’ (24. Mai 2015), 104. 
[4] Vgl. ebd., 114. 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn15
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftn16
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref4
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[5] Ansprache an die Teilnehmer der Begegnung der „Minerva Dialogues“ (27. März 2023). 
[6] Vgl. ebd. 
[7] Botschaft an den Vorstandsvorsitzenden des „World Economic Forum“ in Davos-Klosters (12. Januar 
2018). 
[8] Vgl. Enzyklika Laudato si’, 194; Ansprache an die Teilnehmer des Seminars „Das Gemeinwohl im 
digitalen Zeitalter“ (27. September 2019). 
[9] Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium (24 Novembre 2013), 233. 
[10] Vgl. Enzyklika Laudato si’, 54. 
[11] Vgl. Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie für das Leben (28. 
Februar 2020). 
[12] Vgl. ebd. 
[13] Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 2020), 27. 
[14] Vgl. ebd. 
[15] Vgl. ebd., 170-175. 
[16] Vgl. Enzyklika Laudato si’, 177. 
 

Nr. 2 

Botschaft von Papst Franziskus zum 32. Welttag der Kranken 

11. Februar 2024 

»Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist«. Die Sorge um die Kranken durch das Pflegen der 
Beziehungen 

Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist« (Gen 2,18). Von Anfang an hat Gott, der die Liebe ist, den 
Menschen für die Gemeinschaft geschaffen, indem er seinem Wesen die Dimension der Beziehung 
eingeschrieben hat. So sind wir in unserem Leben, das nach dem Bild der Dreifaltigkeit geformt ist, dazu 
berufen, uns in der Dynamik von Beziehungen, Freundschaft und gegenseitiger Liebe voll zu verwirklichen. 
Wir sind dazu geschaffen, zusammen zu leben, nicht allein. Und gerade weil diese Bestimmung zur 
Gemeinschaft so tief im menschlichen Herzen eingeschrieben ist, erschreckt uns die Erfahrung des 
Verlassenwerdens und der Einsamkeit und erscheint uns schmerzhaft, ja geradezu unmenschlich. Dies 
trifft umso mehr in Zeiten der Gebrechlichkeit, Ungewissheit und Unsicherheit zu, die oft durch den 
Ausbruch einer schweren Krankheit verursacht werden. 

Ich denke zum Beispiel an diejenigen, die während der Covid-19-Pandemie furchtbar einsam gewesen sind: 
Patienten, die keine Besuche empfangen konnten, aber auch Pfleger, Ärzte und Hilfspersonal, die alle 
überlastet und in Isolierstationen eingeschlossen waren. Und natürlich dürfen wir auch diejenigen nicht 
vergessen, die der Todesstunde allein entgegengehen mussten, begleitet von medizinischem Personal, 
aber fern von ihren Familien. 

Zugleich nehme ich mit Schmerz an der leidvollen und einsamen Situation derjenigen Anteil, die aufgrund 
von Krieg und seinen tragischen Folgen ohne Unterstützung und Beistand sind: Der Krieg ist die 
schrecklichste aller gesellschaftlichen Krankheiten und die schwächsten Personen zahlen den höchsten 
Preis dafür. 

Es ist jedoch zu betonen, dass selbst in Ländern in Frieden und mit größeren Ressourcen die Zeit des Alters 
und der Krankheit oft in Einsamkeit und manchmal sogar in Verlassenheit verbracht wird.  

https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref5
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2023/march/documents/20230327-minerva-dialogues.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref6
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2023/march/documents/20230327-minerva-dialogues.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref7
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref8
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190927_eradigitale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190927_eradigitale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref9
https://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Die_Wirklichkeit_ist_wichtiger_als_die_Idee
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref10
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref11
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200228_accademia-perlavita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref12
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200228_accademia-perlavita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref13
https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#27
https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html#_ftnref14
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___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück I _______________________________________10 

Diese traurigen Umstände sind vor allem eine Folge einer Kultur des Individualismus; diese verherrlicht die 
Leistung um jeden Preis und hegt den Mythos der Effizienz, sodass sie gleichgültig und sogar rücksichtslos 
wird, wenn die Menschen nicht mehr die Kraft haben, mitzuhalten. Sie wird dann zu einer Wegwerfkultur, 
die Menschen werden »nicht mehr als ein vorrangiger, zu respektierender und zu schützender Wert 
empfunden, besonders, wenn sie arm sind oder eine Behinderung haben, wenn sie – wie die Ungeborenen 
– „noch nicht nützlich sind“ oder – wie die Alten – „nicht mehr nützlich sind“« (Enzyklika Fratelli tutti, 18). 
Diese Logik durchzieht leider auch bestimmte politische Entscheidungen, die die Würde des Menschen 
und seiner Bedürfnisse nicht in den Mittelpunkt stellen und nicht immer die notwendigen Strategien und 
Mittel begünstigen, um jedem Menschen das Grundrecht auf Gesundheitsversorgung und den Zugang zur 
Behandlung zu garantieren. Zugleich werden die Vernachlässigung gebrechlicher Menschen und ihre 
Einsamkeit durch die Beschränkung der Pflege auf rein medizinische Dienstleistungen hervorgerufen, ohne 
dass diese auf kluge Weise in einer „therapeutische Allianz“ zwischen Arzt, Patient und 
Familienangehörigen begleitet werden. 

Es tut uns gut, dieses biblische Wort wieder zu vernehmen: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist! Gott 
spricht es zu Beginn der Schöpfung aus und offenbart uns damit den tiefen Sinn seines Plans für die 
Menschheit, aber zugleich auch die tödliche Verwundung durch die Sünde, die dazwischenkommt und 
Misstrauen, Brüche, Spaltungen und damit Isolation erzeugt. Sie beeinträchtigt die Person in all ihren 
Beziehungen: zu Gott, zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung. Eine solche Isolation führt dazu, dass wir 
den Sinn unserer Existenz aus den Augen verlieren, sie beraubt uns der Freude an der Liebe und lässt uns 
in allen entscheidenden Phasen des Lebens ein bedrückendes Gefühl von Einsamkeit erleben. 

Brüder und Schwestern, die erste Behandlung, die wir bei Krankheit brauchen, ist eine Nähe voller 
Mitgefühl und Güte. Sich um einen kranken Menschen zu kümmern, bedeutet daher zuerst, sich um seine 
Beziehungen zu kümmern, um alle seine Beziehungen: zu Gott, zu den anderen – Familie, Freunde, 
medizinisches Personal –, zur Schöpfung, zu sich selbst. Ist das möglich? Ja, es ist möglich, und wir alle sind 
aufgerufen, uns dafür einzusetzen, dass es geschieht. Sehen wir auf das Vorbild des barmherzigen 
Samariters (vgl. Lk 10,25-37), auf seine Fähigkeit, den Schritt zu verlangsamen und zum Nächsten zu 
werden, auf die Güte, mit der er die Wunden seines leidenden Bruders versorgt. 

Erinnern wir uns an diese zentrale Wahrheit unseres Lebens: Wir sind auf die Welt gekommen, weil uns 
jemand aufgenommen hat, wir sind für die Liebe geschaffen, wir sind zur Gemeinschaft und zur 
Geschwisterlichkeit berufen. Dieser Aspekt unseres Wesens trägt uns vor allem in Zeiten von Krankheit 
und Gebrechlichkeit, und er ist die erste Therapie, die wir alle gemeinsam anwenden müssen, um die 
Krankheiten der Gesellschaft, in der wir leben, zu heilen. 

Euch, die ihr unter einer vorübergehenden oder chronischen Krankheit leidet, möchte ich sagen: Schämt 
euch nicht für euren Wunsch nach Nähe und Zuwendung! Versteckt ihn nicht und denkt nie, dass ihr für 
die anderen eine Last seid. Der Krankenstand lädt alle dazu ein, die überdrehten Rhythmen, in denen wir 
uns befinden, zu zügeln und wieder zu uns selbst zu finden. 

In dem Epochenwandel, in dem wir uns befinden, sind besonders wir Christen dazu aufgerufen, den 
barmherzigen Blick Jesu anzunehmen. Kümmern wir uns um diejenigen, die leiden und allein sind, 
vielleicht ausgegrenzt und beiseitegeschoben. Lasst uns die Wunden der Einsamkeit und Isolation mit jener 
wechselseitigen Liebe heilen, die Christus, der Herr, uns im Gebet schenkt, insbesondere in der Eucharistie. 
So arbeiten wir zusammen, um der Kultur des Individualismus, der Gleichgültigkeit und des Wegwerfens 
entgegenzuwirken und die Kultur der Zärtlichkeit und des Mitgefühls wachsen zu lassen. 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#18


___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück I _______________________________________11 

Die Kranken, die Schwachen, die Armen befinden sich im Herzen der Kirche und müssen auch im 
Mittelpunkt unserer menschlichen Achtsamkeit und unserer seelsorglichen Mühen stehen. Das dürfen wir 
nicht vergessen! Vertrauen wir uns der allerseligsten Jungfrau Maria an, Heil der Kranken, damit sie für 
uns Fürsprache einlegt und uns hilft, Nähe und geschwisterliche Beziehungen aufzubauen. 

Rom, Sankt Johannes im Lateran, 10. Januar 2024 

FRANZISKUS 
 

Der Bischof von Fulda 

Nr. 3 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 

Schlichtungsordnung 
 

Artikel 1 
 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
19. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 

§ 22 AT AVR Schlichtungsordnung 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. Änderungen in § 22 AT AVR 
 
1. In § 22 wird der folgende Absatz 3a eingefügt: 

 
„(3a) 1Die Schlichtungsstellen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch für die Entscheidungen 
bei Streitigkeiten über die ordnungsgemäße Einbeziehung der AVR nach Art. 9 Abs. 5 Satz 
1 2. Alternative GrO zuständig. 2Die Mitgliedschaft in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
kann keinen Ausschlussgrund für die Wahrnehmung einer Aufgabe in einer 
Schlichtungsstelle darstellen. 3Der Erlass oder die Änderung einer Schlichtungsordnung 
bedarf der Zustimmung der Bundeskommission mit der Mehrheit ihrer Mitglieder gemäß 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 AK-O.“ 

2. In § 22 wird folgende Anmerkung eingefügt: 
 
„Anmerkung: 

1. Die Bundeskommission kann die Entscheidung nach Absatz 3a auf einen beschließenden 
Ausschuss übertragen, der mit der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses Beschlüsse 
fasst. 
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2. 1Absätze 1 bis 3 wirken für Meinungsverschiedenheiten zwischenDienstgebern und 
Mitarbeitern, wenn die Zustimmung zu ab dem 1. Januar 2023 erlassenen oder geänderten 
Schlichtungsordnungen nach Absatz 3a Satz 3 erfolgt ist. 2Für bis zum 19. Oktober 2023 
erlassene oder geänderte Schlichtungsordnungen finden diese bis zu einer 
Beschlussfassung über die Zustimmung nach Absatz 3a Satz 3 Anwendung. 

3. Das in Absatz 3a beschriebene Verfahren wird von der Bundeskommission bis 
spätestens zum 31. Oktober 2026 evaluiert.“ 

 
II. Inkrafttreten  

 
Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 

 
B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
§ 22 AT AVR verpflichtet Dienstgeber und Mitarbeiter dazu, bei Meinungsverschiedenheiten eine auf der 
zuständigen diözesanen oder Bundesebene jeweils dort zu errichtende Schlichtungsstelle anzurufen. Die 
fristgerechte Anrufung des weltlichen Arbeitsgerichts ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

Um ein der Dienstgemeinschaft entsprechendes Instrument der Überprüfung von Dienstverträgen auf 
eine nicht für Mitarbeitende nachteilige Abweichung der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
bereitzustellen, wurde vom VDD eine Implementierung eines entsprechenden verpflichtenden Verfahrens 
in die Schlichtungsordnungen empfohlen. Sie wurde in Form von Musterordnungen zur diözesanen 
Inkraftsetzung gewählt. 

Durch die obigen Änderungen wird die Bundeskommission angemessen beteiligt, damit es zu einer 
korrekten Anwendung des Schlichtungsverfahrens im jeweiligen Dienstverhältnis kommt.  
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-O. Es 
handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der 
regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-O. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 für die 
Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
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Fulda, 21. Dezember 2023 
 

 
 
 
 
 
 
   Dr. Michael Gerber 

   Bischof von Fulda  
 

 
Nr. 4 

Inkraftsetzung des Beschlusses 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 
Stufenlaufzeit 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
19. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Mitnahme Stufenlaufzeit bei Anschlussdienstverhältnis 
Änderungen in den Anlagen 1, 31 bis 33 zu den AVR 

 
A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR 
 

In § 3 des Abschnitts III. A. der Anlage 1 zu den AVR wird Absatz c neu gefasst: 
 

„c) 1Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im 
Anschlussdienstverhältnis fortgeführt. 2War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften 
dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, 
nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden wäre.“ 
 

II. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR 
 
In § 13 Abs. 2a der Anlage 31 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige 
Satz wird zu Satz 1. 
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„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, 
so erhält er 
 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder einer 
entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstellungstag von 
seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er 
ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im 
Anschlussdienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften 
dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, 
nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden wäre.“ 

 
III. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR 

 
In § 13 Abs. 2a der Anlage 32 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige 
Satz wird zu Satz 1. 
  
„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, 
so erhält er 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder einer 
entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstellungstag von 
seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er 
ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im 
Anschlussdienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften 
dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, 
nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden wäre.“ 

 
IV. Änderungen in Anlage 33 zu den AVR  

 
In § 11 Abs. 2a der Anlage 33 zu den AVR werden die neuen Sätze 2 und 3 eingefügt. Der bisherige 
Satz wird zu Satz 1. 
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„(2a) 1Wird der Mitarbeiter in unmittelbarem Anschluss an ein Dienstverhältnis im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche eingestellt, 
so erhält er 
a) wenn sein bisheriges Entgelt nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen 
war, das Entgelt der Stufe, das er beim Fortbestehen des Dienstverhältnisses am Einstellungstag 
vom bisherigen Dienstgeber erhalten hätte, 
b) wenn sein bisheriges Entgelt in Abweichung von den Vorschriften dieser Anlage oder einer 
entsprechenden Regelung bemessen war, das Entgelt der Stufe, das er am Einstellungstag von 
seinem bisherigen Dienstgeber erhalten würde, wenn sein Entgelt ab dem Zeitpunkt, seitdem er 
ununterbrochen im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen 
Kirche tätig ist, nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung bemessen worden wäre. 
2Die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird im 
Anschlussdienstverhältnis fortgeführt. 3War der Mitarbeiter in Abweichung von den Vorschriften 
dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert, wird die bisherige erreichte 
Stufenlaufzeit so fortgeführt, wie wenn er ab dem Zeitpunkt, seitdem er ununterbrochen im 
Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der katholischen Kirche tätig ist, 
nach dieser Anlage oder einer entsprechenden Regelung eingruppiert worden wäre.“ 
 

V. Inkrafttreten  
 
Die Änderungen treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.  
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Nach den bisherigen Regelungen in Abschnitt III. A. § 3 der Anlage 1, §13 Abs. 2a der Anlage 31, § 13 Abs. 
2a der Anlage 32 und § 11 Abs. 2a der Anlage 33 zu den AVR haben Mitarbeiter, die im Tätigkeitsbereich 
der katholischen Kirche oder im Geltungsbereich der AVR-Caritas im unmittelbaren Anschluss vor der 
Einstellung tätig waren, einen Anspruch auf Berücksichtigung ihrer vorhergehenden ununterbrochenen 
Tätigkeit im kirchlichen Dienst bei der Stufenzuordnung. Für den Geltungsbereich der Anlagen 31 bis 33 zu 
den AVR gilt das auch für Vortätigkeiten bei der evangelischen Kirche und Diakonie. Nicht jedoch 
angerechnet wird nach den bisherigen Regelungen die im vorherigen Dienstverhältnis bereits erreichte 
Stufenlaufzeit. 
 
Mit den vorliegenden Änderungen werden die bisherigen Regelungen ergänzt: neben der Berücksichtigung 
bezüglich der Stufenzuordnung wird nun auch die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte 
Stufenlaufzeit im Anschlussdienstverhältnis fortgeführt.  
 
Im Übrigen verbleibt es bei den Regelungen zum Anschlussdienstverhältnis. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung betrifft Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs i. S. d. § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 
Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 
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Artikel 2 

Inkraftsetzung 
 

Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 für die 
Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 21. Dezember 2023 
 
 
 

  
 
  Dr. Michael Gerber 

  Bischof von Fulda  
 

 
 

Nr. 5 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 

Tarifpflege 
 

Artikel 1 
 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
19. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Ergänzung § 10 Allgemeiner Teil AVR,  

der Anmerkung Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b 

bis 12 Anhang D Anlage 31 zu den AVR sowie  

neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlagen 31, 32 und neue Anmerkung zu § 13 Abs. 4 der Anlage 33 

zu den AVR (Tarifpflege) 
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A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. § 10 Abs. 2 Buchstabe b Allgemeiner Teil AVR wird wie folgt gefasst: 

 

b) Niederkunft der Ehefrau, Lebenspartnerin im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
der in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft lebenden Lebensgefährtin 

 

1 Arbeitstag 

 

II. § 10 Abs. 2 Buchstabe c Allgemeiner Teil AVR wird wie folgt gefasst: 

 

c) Tod des Ehegatten, des Lebenspartners im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
des in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft lebenden Lebensgefährten, eines 
Kindes oder Elternteils 

2 Arbeitstage 

 
III. Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR eingefügt: 

 
„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgelttabelle 
zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die sie 
in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 

 
IV. Die Anmerkung Nr. 4 Buchstabe b zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 

9b bis 12 in Anhang D der Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt gefasst: 

„b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben außerhalb von 
Spezialbereichen nach Buchstabe a: 

• Wundmanager, 

• Gefäßassistent, 

• Breast Nurse/Lactation 

• Painnurse,  

• auf einer Stroke-Unit-Station,  

• auf einer Intermediate-Care-Station,  

• bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder“ 
 

V. Es wird eine neue Anmerkung zu § 14 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR eingefügt: 

„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgelttabelle 
zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die sie 
in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 
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VI. Es wird eine neue Anmerkung zu § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

„Anmerkung zu Absatz 4: 

Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, die einer anderen als der bisherigen Entgelttabelle 
zugeordnet ist (Tabellenwechsel), werden die Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die sie 
in der bisherigen Entgeltgruppe erreicht haben.“ 
 

VII. Dieser Beschluss tritt zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 

 
B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Mit diesem Beschluss werden die Änderungen aus der Änderungsvereinbarung Nr. 15 TVöD-K 

nachvollzogen. 

Durch I. und II. werden die Fälle des § 616 BGB auf weitere Lebenspartnerformen erweitert, so dass eine 

Gleichbehandlung gefördert wird.  

Durch IV. wird die Liste der Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der 

Entgeltgruppe P 7 herausheben, um die Einsatzbereiche Stroke-Unit, Intermediate-Care-Station und die 

Begleitenden Psychiatrischen Dienste ergänzt. Dadurch werden die schwierigen Tätigkeiten der 

Berufspraxis entsprechend aktualisiert, um zeitgemäße Eingruppierungen zu ermöglichen.  

Durch III., V. und VI. werden die Änderungen aus der Änderungsvereinbarung Nr. 15 TVöD-K und aus der 
Änderungsvereinbarung Nr. 16 TVöD-B für den Fall des Tabellenwechsels für die Anlagen 31, 32 und 33 zu 
den AVR nachvollzogen.  
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 für die 
Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
 
 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück I _______________________________________19 

Fulda, 21. Dezember 2023 
 
 
 

  
 
 
  Dr. Michael Gerber 

  Bischof von Fulda  
 

 

 

 
Nr. 6 

Inkraftsetzung des Beschlusses 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 
Tarifrunde 2023 Teil 3 

 
Artikel 1 

 
Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
19. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Tarifrunde 2023 – Teil 3 

 
A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. Zulage für Betreuungskräfte 
 
Der mittlere Wert der Zulage nach Anmerkung 150 zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1 – 12 der Anlage 2 zu den AVR wird zum 1. März 2024 um 11,5 Prozent 
erhöht auf 133,80 Euro. 
 

II. Urlaubsgeld für Auszubildende nach Anlage 7 zu den AVR 
 
Der mittlere Wert des Urlaubsgeldes nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c der Anlage 14 zu den AVR 
wird zum 1. März 2024 um 11,5 v.H. erhöht auf 291,65 Euro. 
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III. Änderungen in Anlage 17a zu den AVR  
 
Für Mitarbeiter nach Anlage 30 zu den AVR wird das Wertguthaben nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der 
Anlage 17a zu den AVR zum 1. August 2023 um 4,8 Prozent erhöht und zum 1. April 2024 um 
weitere 4,0 Prozent erhöht. 
 

IV. Stufenvorweggewährung 
 
1. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird die bisherige Anmerkung 3 zu Abschnitt III 

A der Anlage 1 zu den AVR durch folgende neue Anmerkung ersetzt: 
 

„Anmerkung 3 zu Abschnitt III A der Anlage 1: 
1Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens zwei 
Jahren, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 
3. 2Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des 
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die 
Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit 
förderlich ist. 3Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

2. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird eine neue Anmerkung 5 eingefügt: 
 
„Anmerkung 5 zu Abschnitt III A der Anlage 1: 
1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von 
Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus § 1 Buchstabe 
b ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu 
drei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben 
Mitarbeiter bereits die vorletzte Stufe oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe 
erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 
ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines 
höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit 
widerruflich. 4Im Übrigen bleibt Abschnitt III A unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsrechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

3. In § 14 der Anlage 31 zu den AVR wird der Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von 
Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus der nach § 
13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden 
Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt 
werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen 
Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 
v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die 
Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet 
erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die 
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Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

4. § 14 der Anlage 32 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von 
Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus der nach § 
13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden 
Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt 
werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen 
Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 
v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die 
Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet 
erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungs-rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

5. § 13 der Anlage 33 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen von 
Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus der nach § 11 
Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3 und § 13 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe 
zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder die Endstufe ihrer 
jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein 
bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 
3Die Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet 
erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 13 unberührt. 5Die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

V. Öffnung für Dienstvereinbarungen 

 

1. In Anlage 6a zu den AVR wird ein neuer § 3 eingefügt: 

„§ 3 Dienstvereinbarungen 
1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 

Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozent- und Eurobeträge durch 

Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige 

Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

2. In § 6 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 

5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 

2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch 
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Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige 

Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der Mitarbeitervertretungs- 

ordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

3. In § 6 der Anlage 32 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 

5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 

2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch 

Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige 

Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

4. In § 6 der Anlage 33 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 

5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 

2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch 

Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige 

Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

VI. Inkrafttreten 
 
 Die Änderungen nach I., II., IV. und V. treten zum 1. März 2024 in Kraft.  
 Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 in Kraft. 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss beinhaltet Regelungen zu den oben genannten Themen im Rahmen der aktuellen 
Tarifrunde. Die unter V. eröffnete Möglichkeit zum Abschluss von Dienstvereinbarungen ist gemäß § 38 
Abs. 1 Nr. 1 MAVO zulässig. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 
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Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 19. Oktober 2023 für die 
Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 21. Dezember 2023 
 
 
 

  
  

   
  Dr. Michael Gerber 

  Bischof von Fulda  
 

 
 

 

 

Nr. 7 
Inkraftsetzung des Beschlusses 

der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 24. Oktober 2023 

Korrekturbeschluss 
 

Artikel 1 
 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e.V. hat am 
24. Oktober 2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 

Tarifrunde 2023 – Teil 3 

Korrekturbeschluss 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
Ziffer VI des Beschlusses zur Tarifrunde Teil III vom 19. Oktober 2023 wird wie folgt gefasst: 
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„VI. Inkrafttreten 
 

Die Änderungen nach I. und II. treten zum 1. März 2024 in Kraft.  
Die Änderungen nach IV. und V. treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.  

  Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 in Kraft.“ 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss korrigiert den Beschluss der BK 3/2023 vom 19. Oktober 2023 in Ziffer VI bezüglich eines 
redaktionellen Fehlers beim Datum des Inkrafttretens der Ziffern IV. und V.  

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. 

 
Artikel 2 

Inkraftsetzung 
 

Gemäß § 21 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission in Verbindung mit den Richtlinien für die 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
durch die Diözesanbischöfe wird hiermit der genannte Beschluss der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. vom 24. Oktober 2023 für die 
Diözese Fulda in Kraft gesetzt.  
 
Fulda, 16. Januar 2024 
 
 
 

  
 
  Dr. Michael Gerber 

  Bischof von Fulda  
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Nr. 8 
Haushaltsplan Bistum Fulda 2024 

 
Planwerte 2024     

  Erträge Aufwendungen Ergebnis Ergebnis 

  Plan Plan Plan Ist 

  2024 2024 2024 2022 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Diözesanleitung     
D200 Diözesanleitung 12.700 -1.823.200 -1.810.500 -1.986.190,78 

D201 Strategie und Bistumsentwicklung 0 -1.326.200 -1.326.200 -422.805,72 

D202 Kanzlei 700 -1.191.200 -1.190.500 -945.919,00 

D203 Recht 0 -579.900 -579.900 -411.102,10 

D204 Kommunikation 21.000 -650.800 -629.800 -865.185,68 

 Diözesanleitung 34.400 -5.571.300 -5.536.900 -4.631.203,28 

      
Pastoral, Bildung und Kultur     
D210 Pastoral, Bildung und Kultur 8.000 -580.600 -572.600 -367.464,51 

D211 Kirchliches Leben 516.700 -3.646.800 -3.130.100 -2.597.020,40 

D212 Bildung und Kultur 1.770.400 -4.561.600 -2.791.200 -2.603.137,68 

D213 Jugend und junge Erwachsene 320.500 -2.311.800 -1.991.300 -1.440.610,68 

D214 Lebensalter und Familie 307.200 -1.428.600 -1.121.400 -790.936,79 

 Pastoral, Bildung und Kultur 2.922.800 -12.529.400 -9.606.600 -7.799.170,06 
      

Einrichtungen und Gremien des Bistums     
D220 Bistumsschulen 19.015.600 -21.315.100 -2.299.500 -7.477.101,45 

D221 Hochschulen/Fakultät 611.300 -3.560.400 -2.949.100 -5.825.865,34 

D222 Kath. Hochschulgemeinden 7.900 -606.300 -598.400 -493.003,98 

D223 Familienbildungsstätten 335.700 -1.393.200 -1.057.500 -839.430,60 

D225 Bildungshäuser 1.028.900 -2.734.700 -1.705.800 -1.571.873,88 

D226 Seelsorge unierte Ostkirchen 0 -5.300 -5.300 -436,20 

D227 Kurzarbeit Bildungshäuser 0 0 0 -8.953,01 

D228 Katholiken anderer Muttersprache 44.300 -1.472.600 -1.428.300 -1.170.971,08 

D229 Klinikseelsorge 1.200 -2.020.200 -2.019.000 -1.815.202,06 

 

Einrichtungen und Gremien des 
Bistums 21.044.900 -33.107.800 -12.062.900 -19.202.837,60 

      
Personal     

D230 Personal 5.800 -1.155.000 -1.149.200 -935.362,11 

D231 Personalentwicklung 89.500 -1.359.900 -1.270.400 -544.931,34 

D232 Personalverwaltung 307.400 -4.711.300 -4.403.900 -8.599.561,54 

D235 Externes Personal 312.500 -31.529.700 -31.217.200 -45.913.824,84 

D239 Mitarbeitervertretungsorgane 0 -439.400 -439.400 -393.502,92 

 Personal 715.200 -39.195.300 -38.480.100 -56.387.182,75 
      

Ressourcen     
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D240 Resssourcen 20.100 -1.109.200 -1.089.100 -861.241,57 

D241 Bauwesen und Immobilien 147.900 -10.099.100 -9.951.200 -9.350.262,46 

D242 
Finanzen und bistumsinterne 
Dienstleistungen 116.852.300 -37.506.400 79.345.900 82.176.712,91 

 Ressourcen 117.020.300 -48.714.700 68.305.600 71.965.208,88 
      

Grundstücke und Treuhandvermögen     
D250 Grundstücke 142.100 -100 142.000 112.225,23 

D251 GSW-Treuhandvermögen 2.244.900 -1.357.400 887.500 305.378,49 

D260 Gebäude Region Fulda 456.400 -1.212.800 -756.400 -676.048,56 

D265 Gebäude Region Süd 82.300 -161.000 -78.700 739.737,63 

D267 Gebäude Region Nord und West 642.000 -1.093.900 -451.900 -545.143,04 

D269 Kirchen und Kapellen 17.100 -182.500 -165.400 -98.854,26 

 

Grundstücke und 
Treuhandvermögen 3.584.800 -4.007.700 -422.900 -162.704,51 

      
      

Betriebsergebnis 145.322.400 -143.126.200 2.196.200 -16.217.889,32 

      

Finanzergebnis 14.309.100 -6.091.700 8.217.400 -1.054.514,56 
      

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 159.631.500 -149.217.900 10.413.600 -17.272.403,88 

      
Steuern 0 -250.000 -250.000 0,00 

      
      

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 159.631.500 -149.467.900 10.163.600 -17.272.403,88 

      
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0 0 0 0,00 

Rücklagenzuführung-/entnahme 0 -10.163.600 -10.163.600 16.957.909,06 
      

Bilanzgewinn/-verlust 159.631.500 -159.631.500 0 -314.494,82 

 
 
 

Nr. 9 
Inkraftsetzung des Haushaltsplanes 2024 

für das Bistum Fulda 
 

Artikel 1 
Beschluss 

 
Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2023 den in der Sitzung vorgelegten 
Haushaltsplan 2024 für das Bistums Fulda und den Bischöflichen Stuhl zu Fulda unter TOP 9 mit seinen 
Anlagen wie folgt einstimmig beschlossen: 
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Planungen für das Bistum 
 
Die gemeinsame Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 für das Bistum Fulda und den Bischöflichen 
Stuhl in Fulda schließt mit folgenden Zahlen: 

 
Erträge: 145.322.400,-- € 
Aufwendungen: - 143.126.200,-- € 
 
Betriebsergebnis: + 2.196.200,-- € 
 
Finanzerträge: 14.309.100,-- € 
Finanzaufwendungen: - 6.091.700,-- € 
 
Finanzergebnis: +8.217.400,-- € 
 
Steuern: - 250.000,-- € 
 
Jahresfehlbetrag: + 10.163.600,-- € 
 
 

Artikel 2 
Inkraftsetzung 

 
Dieser vom Diözesan-Kirchensteuerrat am 02. Dezember 2023 beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 
2024 wird für das Bistum Fulda und den Bischöflichen Stuhl hiermit in Kraft gesetzt. 
 
Fulda, 02.01.2024  
 
 
 
      
     

                           
           Dr. Michael Gerber 

     Bischof von Fulda  
                 

 

Nr. 10 

Bestätigung des festgestellten und genehmigten 

Jahresabschlusses 2022 für das Bistum Fulda 
 

Der Diözesan-Kirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 01./02.12.2023 den gemeinsamen Jahresabschluss 
zum 31.12.2022 der Diözese Fulda und des Bischöflichen Stuhls, der ihm nach der Billigung durch den 
Diözesanvermögensverwaltungsrat und durch das Konsultorenkollegium vorgelegt wurde, geprüft, 
festgestellt und genehmigt (§ 9 Buchstabe b der Satzung für den Diözesan-Kirchensteuerrat). 
 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück I _______________________________________28 

 
Feststellungs- und Genehmigungsbeschlüsse bedürfen der Bestätigung durch den Ortsordinarius (§ 20 
Abs. 4 Satz 3 Haushalts- und Rechnungslegungsordnung für das Bistum Fulda und den Bischöflichen Stuhl). 
 
Hiermit bestätige ich den vom Diözesan-Kirchensteuerrat festgestellten und genehmigten gemeinsamen 
Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Diözese Fulda und des Bischöflichen Stuhls. 
 
Fulda, den 2. Dezember 2023 
 
 
 
 
  
  Dr. Michael Gerber 
  Bischof von Fulda  

 
 

 

Bischöfliches Generalvikariat 
 

Nr. 11 
Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmerinnen und 

Gottesdienstteilnehmer am 25. Februar 2024 
 

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollversammlung vom 24.-27.02.1969, Prot. 
Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteilnehmerinnen und 
Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der 
Fastenzeit (25. Februar 2024) statt. Zuzählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen 
(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucherinnen und Besucher der Wort- 
oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den 
Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer 
Pfarreien (z.B. Wallfahrende, Seminarteilnehmende, Touristen und Besuchsreisende). 
 
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2024 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen. 
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Nr. 12 
Verwaltungsratswahlen 2024 am 27./28. April 2024 

 
Gemäß § 7 des Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes (KVVG) ist im Jahr 2024 die Wahl für die 
Verwaltungsräte aller Kirchengemeinden im Bistum erforderlich. 
 
Der Wahltermin der Verwaltungsratswahl ist auf den  
 

27./28. April 2024 
 
festgesetzt. Dieser Termin gilt auch für die Neuwahl von Verwaltungsräten der zum 01.Januar 2024 
neugegründeten Kirchengemeinden. 
 
Bitte merken Sie diesen Termin schon jetzt vor. Nähere Erläuterungen und die Wahlunterlagen werden 
den Kirchengemeinden im Januar 2024 zugestellt. 
 
Fulda, 09.01.2024 
 

 
Nr. 13 

Priesterexerzitien in Benediktinerabtei Weltenburg 
 

Thema:  Die Bergpredigt  
  Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 
Termin:  04. – 08. März 2024 (Beginn: 17:30 Uhr, Ende: ca. 9:00 Uhr) 
Leitung:   Prof. Dr. Ludwig Mödl, München 
 
Thema:  Die Propheten in Israel    
  Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 
Termin:  07. – 11. Oktober 2024 (Beginn: 17:30 Uhr, Ende: ca. 9:00 Uhr) 
Leitung:  Prof. Dr. Ludwig Mödl, München 
 
Thema:  Zurück zu den Wurzeln – Leben aus der Freundschaft mit Jesus Christus  
  Schweigeexerzitien für Priester und Diakone 
Termin:  11. – 16. November 2024 (Beginn: 17:30 Uhr, Ende: ca. 9:00 Uhr) 
Leitung:  Dr. Wilfried Hagemann, Münster 
 
Ort/Anmeldung Weltenburger Klosterbetriebe GmbH 
  Gästehaus St. Georg 
  Asamstraße 32 
  93309 Kelheim-Weltenburg 
  Tel.: 09441 6757-500  
  Fax: 09441 6757-537 
  E-Mail: gaestehaus@kloster-weltenburg.de 
  Internet: gaestehaus.kloster-weltenburg.de 
 
 

mailto:gaestehaus@kloster-weltenburg.de
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Nr. 14 

Theologische Fakultät Fulda -  
Rektor und Prorektor 

 
Das Dikasterium für die Kultur und die Bildung hat nach Wahl durch die Fakultätskonferenz der 
Theologischen Fakultät  
 
 Prof. Dr. theol. habil. Cornelius Roth 
 
als Rektor für eine zweite Amtszeit vom 22. Februar 2024 bis zum 21. Februar 2026 bestätigt. 
 
Am 18. Oktober 2023 wurde durch die Fakultätskonferenz der Theologischen Fakultät   
 
 Prof. Dr. theol. habil. Tobias Hack 
 
erneut zum Prorektor gewählt. Er hat die Wahl angenommen. 
 
 
 

Nr. 15 
Ausschreibung 

 
Zum 01. Juli 2024 ist die Stelle in der  
 

Pfarrei St. Georg Eiterfeld 
(mit den Pfarreien Mariae Himmelfahrt Burghaun, St. Johannes d.  
Täufer und St. Cäcilia Rasdorf, St. Joseph Großentaft-Soisdorf-Treischfeld und 
St. Laurentius Ufhausen sowie den Pfarrkuratien Pauli Bekehrung Wölf und  
St. Johannes d. Täufer Langenschwarz). 

 
Alle Priester im aktiven Dienst im Bistum Fulda wurden mit Rundschreiben vom 19. Januar 2024 
informiert. Die Priester, die sich um die Stellen bewerben wollen, sind aufgefordert, ihr Gesuch bis zum 
20. Februar 2024 an den Herrn Diözesanbischof einzureichen.  
 
 
 
 

Nr. 16 
Personalien 

 
Ernennung 
K o w a l ,  Johannes, Pfarrer, zum mitarbeitenden Priester (Subsidiar) im Pastoralverbund St. Heimerad 
Wolfhager Land. Dienstsitz: St. Heimerad Naumburg: 01.01.2024 
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P a n a r e l l a ,  Marcello, P., zum Seelsorger für die Italienische Katholische Mission Fulda-Hanau mit den 
Dekanaten Fulda, Hanau, Hünfeld-Geisa, Kinzigtal, Neuhof-Großenlüder und Rhön: 01.02.2024 – 
31.01.2026 
 
P r u s ,  Marek, Pfarrer, zusätzlich zu der Aufgabe als Administrator der Pfarrkuratie Hl. Kreuz Zierenberg 
um mitarbeitenden Priester (Subsidiar) im Pastoralverbund St. Heimerad Wolfhager Land in der Pfarrei St. 
Heimerad Naumburg: 01.01.2024 
 
S t a n k e ,  Dr. Martin, Hochschulpfarrer, zum Administrator der Pfarrei St. Peter und Paul Marburg: 
01.07.2024 – 14.08.2024 
 
 
Beauftragung 
G r a e f ,   Simon, Pfarrer, Witzenhausen, zusätzlich zu seinem Amt als Administrator der Pfarreien St. 
Bonifatius Bad Sooden-Allendorf, Zum göttlichen Erlöser Witzenhausen sowie der Pfarrkuratie St. Joseph 
Hebenshausen zum Administrator der Pfarrei Christkönig Hessisch Lichtenau sowie den Pfarrkuratien 
Mariae Namen Großalmerode und St. Elisabeth Waldkappel: 01.01.2024 
 
 
Verlängerung 
R u b i n i c ,  Bernardica, als Mitarbeiterin in der Pastoral zur Förderung der Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien. Einsatzort: St. Martin Oberndorf: 01.01.2024 auf unbestimmte Zeit 
 
 
Entpflichtungen 
F r ö b a ,  Dietrich, Diakon, Kassel, als Sprecher des Diakonenkreises Kassel: 11.01.2024 

H a r t e l ,  Joachim, Pfarrer, Großenlüder, als Gehörlosenseelsorger im Bistum Fulda: 30.04.2024 

K o w a l ,  Johannes, Pfarrer, als Stadtpfarrer der Pfarrei St. Crescentius Naumburg: 31.12.2023 

N e n t w i c h ,   Klaus, Pfarrer, als Pfarrer der Pfarrei St. Peter und Paul Marburg: 30.06.2024 

 
In die Ewigkeit wurde heimgerufen 
B e d n a r c z y k ,  Erwin, Pfarrer i. R., Duisburg: 01.01.2024 
 

Beauftragung 
G r a e f ,   Simon, Pfarrer, Witzenhausen, zusätzlich zu seinem Amt als Administrator der Pfarreien St. 
Bonifatius Bad Sooden-Allendorf, Zum göttlichen Erlöser Witzenhausen sowie der Pfarrkuratie St. Joseph 
Hebenshausen zum Administrator der Pfarrei Christkönig Hessisch Lichtenau sowie den Pfarrkuratien 
Mariae Namen Großalmerode und St. Elisabeth Waldkappel: 01.01.2024 
 
 
Verlängerung 
R u b i n i c ,  Bernardica, als Mitarbeiterin in der Pastoral zur Förderung der Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien. Einsatzort: St. Martin Oberndorf: 01.01.2024 auf unbestimmte Zeit 
 
 
Entpflichtungen 



___________________________________________Kirchliches Amtsblatt Fulda 2024, Stück I _______________________________________32 

F r ö b a ,  Dietrich, Diakon, Kassel, als Sprecher des Diakonenkreises Kassel: 11.01.2024 

K o w a l ,  Johannes, Stadtpfarrer, als Stadtpfarrer der Pfarrei St. Crescentius Naumburg: 31.12.2023 

H a r t e l ,  Joachim, Pfarrer, Großenlüder, als Gehörlosenseelsorger im Bistum Fulda: 30.04.2024 

N e n t w i c h ,  Klaus, Pfarrer, als Pfarrer der Pfarrei St. Peter und Paul Marburg: 30.06.2024 

 
In die Ewigkeit wurde heimgerufen 
B e d n a r c z y k ,  Erwin, Pfarrer i. R., Duisburg: 01.01.2024 
 


